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Gemeinderatsbeschlüsse 

 

 

 

Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 25. März 2013 folgende Beschlüsse gefasst: 

 

1. Die Weisung 24, vom 13. August 2012, betreffend Sportanlage Beichlen, Sanierung Haupt-

spielfeld wird mit folgender Änderung der Ziff. 1 genehmigt: 

1. Für die Sanierung des Hauptspielfelds in der Beichlen wird unter Verzicht auf einen 

 Rollrasen zu Lasten des Verwaltungsvermögens ein Kredit von Fr. 753'500.-- bewilligt. 

 Bei einer Finanzierung des Rollrasens durch den FC Wädenswil kann dieser realisiert 

 werden. 

2. Die Interpellation von Hansjörg Schmid, SP, und Tobias Mani, EVP, vom 14. Dezember 

2012, betreffend durchgehendes Trottoir Schlossbergstrasse sowie Tempo-30-Zone im 

Gebiet Etzelstrasse / Eintrachtstrasse / Seestrasse / Schlossbergstrasse geht zur Beant-

wortung an den Stadtrat. 

3. Die Interpellation der SVP/BFPW-Fraktion, vom 17. Dezember 2012, betreffend Konzept für 

den Erhalt von Bienenvölkern geht zur Beantwortung an den Stadtrat. 

4. Die Interpellation der CVP-Fraktion, vom 19. September 2012, überwiesen am 5. Novem-

ber 2012, betreffend weiteres Vorgehen bei der Zentrumsplanung (Gerbestrasse und Um-

gebung sowie Poststrasse und Umgebung) wird als erledigt abgeschrieben. 

5. Die Interpellation der FDP-Fraktion, vom 16. Januar 2013, betreffend Umbau Frohmatt geht 

zur Beantwortung an den Stadtrat. 

6. Die Interpellation von Albert A. Stahel, GLP, vom 27. August 2012, überwiesen am  

26. November 2012, betreffend Mundart im Kindergarten wird als erledigt abgeschrieben. 

7. Das Postulat des BFPW, vom 9. November 2010, überwiesen am 29. November 2010, 

Fristverlängerung am 17. Januar 2012, betreffend energetischer Sanierung / Renovation 

der städtischen Liegenschaften wird zuhanden des Stadtrats aufrechterhalten. 

8. Die Interpellation der GP-Fraktion, vom 28. Januar 2013, betreffend Seeuferweg Seeplatz - 

Giessen geht zur Beantwortung an den Stadtrat. 

9. Folgenden Personen wurde das Wädenswiler Bürgerrecht erteilt, vorbehältlich der Geneh-

migung durch Bund und Kanton: 

- HAMPEL Holger, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft in Wädenswil, Am Gulmen-

bach 10 

- BEIER Andreas Alfons mit seiner Ehefrau Marion Wally, geb. Aretz, deutsche Staats-

angehörige, wonhaft in Wädenswil, Etzelstrasse 40d 

- BULATOVIC geb. Džamanovic, Divna, serbische Staatsangehörige, wohnhaft in Wä-

denswil, Holzmoosrütistrasse 14 
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- HUREMOVIC geb. Podbicanin, Adela, serbisch-montenegrinische Staatsangehörige, 

wohnhaft in Wädenswil, Waisenhausstrasse 7 

- PUKALL Britta, deutsche Staatsangehörige, wohnhaft in Wädenswil, Schlossberg-

strasse 20 

 

Fakultatives Referendum 

Über den Beschluss in Ziffer 1 kann, nach den einschlägigen Bestimmungen, innert 30 Tagen 

von dieser Veröffentlichung an gerechnet, beim Stadtrat das schriftliche Begehren um Anord-

nung einer Gemeindeabstimmung gestellt werden (fakultatives Referendum). 

 

Stimmrechtsrekurs 

Gegen diese Beschlüsse kann gestützt auf § 151 a Gemeindegesetz wegen Verletzung der 

politischen Rechte sowie Vorschriften über ihre Ausübung innert 5 Tagen von dieser Veröffentli-

chung an gerechnet, schriftlich Rekurs beim Bezirksrat Horgen erhoben werden.  

 

Beschwerde 

Gegen diese Beschlüsse kann gestützt auf § 151 Gemeindegesetz (Verstoss gegen überge-

ordnetes Recht, Überschreitung der Gemeindezwecke oder Unbilligkeit) innert 30 Tagen von 

dieser Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Beschwerde beim Bezirksrat Horgen einge-

reicht werden. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen.  

 

Gemeinderat 

Astrid Furrer, Präsidentin 

Melanie Imfeld, Ratssekretärin 
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